
Sportverein Barth 1950 e.V.             Barth, 20.01.2023

Beitragssatzung
lt. Beschluss der Mitgliederversammlung vom 20.01.2023

Gültigkeit: ab 01.07.2023

1. monatlicher Mitgliedsbeitrag:

a) aktive Mitglieder ab 18 Jahre       7,50 €
b) Junioren bis 18 Jahre       5,00 €
c) Azubis / Studenten / Arbeitssuchende / passive Mitglieder*   5,00 €
d) Kinder / Junioren von aktiven Mitgliedern aus a)       2,50 €
e) Geschwisterkinder zu b)       2,50 €

Fälligkeit:     halbjährlich zum 01.Februar und zum 01.August des                 
     laufenden Jahres

sonstige Restriktionen:

• anteilmäßiger Beitrag bei Eintritt im laufenden Halbjahr
• keine Rückerstattung bei Austritt im laufenden Halbjahr
• der Austritt ist zum 30.06. bzw. 31.12. unter Einhaltung einer 

Kündigungsfrist von 1 Monat zulässig

2. Einmalige Aufnahmegebühr (u.a. Auslagenersatz für Spielerpass):
 

• Mitglieder ab 18 Jahre: 6,00 €
• Junioren/passive Mitglieder: 3,00 €

Fälligkeit: mit der 1. Beitragszahlung

*passive Mitglieder - kein Trainingsbetrieb, kein Spielbetrieb, kein Amt im Verein 

Statusänderungen der Mitgliedschaft sind dem Vorstand unverzüglich mitzuteilen                                                                           03/23


